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Teil 1

Grundlagen

Kapitel 1

Einführung in den Untersuchungsgegenstand

A. Problemaufriss

Rechtsakte der öffentlichen Hand sind grundsätzlich nur dann rechtmäßig, 
wenn sie unter Beachtung der geltenden Zuständigkeitsordnung erlassen wer-
den.1 Wie die Einhaltung der übrigen Verfahrens- und der Formvorschriften 
betrifft die Frage der Zuständigkeit allein die formelle Rechtmäßigkeit eines 
Rechtsaktes und sagt damit noch nichts über seine Vereinbarkeit mit dem ma-
teriellen Recht aus.2 Deshalb können auch Rechtsakte, die unter Verstoß ge-
gen die Zuständigkeitsordnung zustande gekommen sind, „in der Sache“ ein-
wandfrei sein; gleichwohl besteht Einigkeit darüber, dass die Wahrung der 
Zuständigkeitsordnung nicht Selbstzweck ist, sondern dem Interesse des Bür-
gers3 an materieller Gerechtigkeit dient, indem sie eine erfolgreiche und ge-
setzeskonforme Erledigung der Sachaufgaben garantiert.4

Eine klare Zuständigkeitsordnung innerhalb einer arbeitsteiligen Verwal-
tungsorganisation trägt maßgeblich dazu bei, dass eine bestimmte Entschei-
dung der sachkompetentesten Verwaltungsstelle vorbehalten bleibt,5 weil die 

1  Erichsen, in: Erichsen/Ehlers (Hg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage, 
§ 15 Rdn. 5; kritisch aber Mußgnug, Recht auf den gesetzlichen Verwaltungsbeamten, 
S. 16 ff.

2  Zum Begriff der Verfahrensvorschrift Bettermann, Anfechtung von Verwaltungs-
akten, in: Festschrift Ipsen, S. 283.

3  Es sind stets Personen aller Geschlechter gleichermaßen gemeint; aus Gründen 
der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden meist nur die männliche Form verwen-
det.

4  Vgl. nur Burgi, in: Ehlers/Pünder (Hg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 8 
Rdn. 37. BVerfG, Urt. v. 16.01.1957 – 1 BvR 253/56 –, BVerfGE 6, 32 (38) – Elfes.

5  BDisZG, Beschl. v. 24.01.1985 – IX Bk 12/84 –, NVwZ 1986, 866 (867); VGH 
Mannheim, Beschl. v. 12.03.1996 – 1 S 2856/95 –, VBlBW 1996, 418 (419); OVG 
Münster, Beschl. v. 28.08.1997 – 12 B 221-97 –, NJW 1998, 1809 (1809); U. Stelkens, 
NVwZ 2004, 304 (304); Haseloff-Grupp, VBlBW 1997, 161 (161 f.); Horn, NVwZ 
1986, 808 (811); W.-R. Schenke, VerwArch 68 (1977), 118 (153 f.).
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zum Handeln berufenen Verwaltungseinheiten gezielt ausgewählt und ausge-
stattet werden und die eingesetzten Behördenmitarbeiter mit rechtlich wie 
tatsächlich komplexen Sachmaterien bekannt und vertraut sind. Die in der 
Behörde vorhandene Fachkunde erlaubt es, auf einzelne Gesetzesänderungen 
schnell und unproblematisch zu reagieren und diese in der Verwaltungspraxis 
umzusetzen. Es liegt auf der Hand, dass die zur Aufgabenerfüllung auf einzel-
nen Sachgebieten berufenen Verwaltungsstellen bei der praktischen Erledi-
gung dieser Aufgaben bestimmte Regelmäßigkeiten und Muster herausbilden; 
dies kommt der Gleichbehandlung der betroffenen Bürger zugute.6 Schließlich 
hilft eine klare Koordination verschiedener Zuständigkeiten, Kompetenzkon-
flikte zu vermeiden, die Effektivität und Effizienz des staatlichen Handelns 
gefährden. Die geschriebene Verfassung einer Organisation dient schließlich 
dem Kräfteausgleich innerhalb der Verwaltung.7 

Ihren Zweck kann die staatliche Zuständigkeitsordnung folglich in der Re-
gel nur dann optimal erfüllen, wenn sie für die Vielzahl von in Frage kom-
menden Sachverhalten im Vorhinein verbindlich festgeschrieben und auf 
Kontinuität angelegt ist. Gleichwohl kann es nützlich und geboten sein, im 
zeitlich begrenzten Einzelfall „improvisiert“8 oder aber auf Dauer von der 
festgelegten Zuständigkeitsordnung abzuweichen und andere Organisations-
einheiten in die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben einzubeziehen. Dies 
kann etwa dann erwägenswert sein, wenn im konkreten Fall und in vom Zu-
ständigkeitsnormgeber nicht vorhersehbarer Weise eine andere als die zur 
Aufgabenwahrnehmung bestimmte Behörde, ein anderer als der nach den all-
gemeinen Regeln zuständige Verwaltungsbeamte oder ein privater Dritter die 
größere Sachkunde oder Sachnähe aufweisen. Gleiches ist denkbar, wenn ein 
effektives Verwaltungshandeln nur durch ein Abweichen von der Zuständig-
keitsordnung gewährleistet werden kann, etwa weil eine Verwaltungsstelle 
aufgrund der Fülle der wahrzunehmenden Verwaltungsgeschäfte entlastet 
werden muss9 oder ein Amtsträger aus anderen Gründen an der Aufgaben-
wahrnehmung gehindert ist.10 

In all diesen Fällen entsteht ein Spannungsverhältnis, in welchem einerseits 
die Notwendigkeit von Rechtssicherheit für eine verlässlich und abschließend 
festgeschriebene Verwaltungsorganisation und die Aufgabenwahrnehmung 
durch eine im Vorhinein bestimmte Stelle streitet, das Bedürfnis der Verwal-

6  Vgl. nur Oebbecke, Mehrfachzuständigkeiten, in: Festschrift für Stree und Wes-
sels, S. 1128.

7  Schlink, Amtshilfe, S. 23 ff.; Wahl, Stellvertretung im Verfassungsrecht, S. 53.
8  Wahl, Stellvertretung im Verfassungsrecht, S. 53.
9  Triepel, Delegation und Mandat, S. 114; Lauscher, Delegation, S. 40; Hufeld, 

VBlBW 1990, 130 (132).
10  So schon Triepel, Delegation und Mandat, S. 11.
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tung nach Effizienz11 andererseits aber Möglichkeiten erfordert, die Zustän-
digkeitsverteilung anzupassen, fortzuentwickeln und flexibel zu handhaben.12 
Insbesondere auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ist die Schwerfällig-
keit des Verwaltungshandelns beklagt worden und der Föderalismus als 
Hemmschuh effizienter Seuchenbekämpfung in die Kritik geraten,13 weil er 
keine ausreichende Koordination der erforderlichen Maßnahmen erlaube.14 
Ob in der reflexhaften Abkehr von grundlegenden Organisationsprinzipien 
des Staates ein Schlüssel zur Lösung der drängenden Probleme liegt, muss 
bezweifelt werden. Gerade auch in Krisenzeiten zeigt sich aber, dass die Ver-
waltungsorganisation nur dann auch auf das Unvorhergesehene angemessen 
antworten kann, wenn sie sich hinreichend variabel, anpassungsfähig und re-
aktionsschnell zeigt. Dabei scheint weniger die Rückbesinnung auf zentralis-
tische Strukturen erfolgversprechend als vielmehr ein vernetztes und intelli-
gent aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken dezentraler Verwaltungs-
einheiten.

Der Gesetzgeber trägt dem Bedürfnis nach Flexibilität organisationsrecht
licher Strukturen bereits jetzt unter anderem dadurch Rechnung, dass er es in 
unterschiedlichen Formen erlaubt, neben der originär zuständigen Verwal-
tungsstelle andere öffentlich-rechtliche Organisationseinheiten an der Erfül-
lung ihrer Verwaltungsaufgaben zu beteiligen. So kann eine Einbindung ande-
rer Organisationseinheiten in die Aufgabenerfüllung etwa im Wege der Amts-
hilfe, durch Delegation der Zuständigkeit oder durch Organleihe erreicht 
werden;15 darüber hinaus können selbst Private durch Beleihung oder In-

11  Zum Verhältnis von Effizienz und Gerechtigkeit Wernsmann, Verhaltenslenkung 
in einem rationalen Steuersystem, S. 114 f. und S. 265 f.

12  Wahl, Stellvertretung im Verfassungsrecht, S. 53.
13  Vgl. etwa den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Ds. 19/18111 vom 24.03.2020, S. 1: 
„In einer sich dynamisch entwickelnden Ausbruchssituation kann für die öffentliche 
Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik durch eine sich grenzüberschreitend aus-
breitende übertragbare Krankheit eine erhebliche Gefährdung eintreten, der nur be-
grenzt auf Landesebene begegnet werden kann.“.

14  Vgl. z. B. Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag, in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom 19.01.2021: „Ich habe großen Res-
pekt vor dem Föderalismus. (…) Aber es hat sich gezeigt: In der Krise ist er, so wie er 
momentan steht, nicht leistungsfähig.“; der Historiker Haardt fordert in der WDR5-
Sendung „Politikum“ vom 29.12.2021 mehr Flexibilität des föderalen Systems und 
beklagt ebenfalls dessen „eklatante Schwächen in der Krisenlage“, https://www1.wdr.
de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-gespraech/audio-altbackener-foederalis 
mus-100.html.

15  Zu den möglichen Formen der Einbindung anderer öffentlich-rechtlicher Verwal-
tungsträger in die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben Erichsen, in: v. Mutius/
Schmidt-Jortzig (Hg.), Verwaltungsaufgaben, S. 10. Die öffentlich-rechtliche Ge-
schäftsführung ohne Auftrag (dazu etwa Bonk/Neumann/Siegel, in: Stelkens/Bonk/

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-gespraech/audio-altbackener-foederalismus-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-gespraech/audio-altbackener-foederalismus-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-politikum-gespraech/audio-altbackener-foederalismus-100.html



